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GEMEINDE DETTINGEN UNTER TECK 
LANDKREIS ESSLINGEN 

Entgeltordnung für die Benutzung des Schülerhorts an der Grundschule 

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat am 09.05.2022 folgen-
de Entgeltordnung beschlossen: 

Beschluss bzw. 
Änderungsbeschluss 

Inkrafttreten am geänderte Paragraphen 

19.07.2010 01.09.2010 Neufassung 
18.05.2015 01.09.2015 Neufassung 
07.03.2016 01.04.2016 §§ 3 und 4 
27.06.2016 01.09.2016 Neufassung 
23.07.2018 01.09.2018 §§ 3 und 4 
13.07.2020 01.01.2021 §§ 3 und 4 
09.05.2022 01.09.2022 §§ 3 und 4 

Anlage 1
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GEMEINDE DETTINGEN UNTER TECK 
LANDKREIS ESSLINGEN 

 
 

Entgeltordnung für die Benutzung des Schülerhorts an der Grundschule 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat am 09.05.2022 folgen-
de Änderungen der Entgeltordnung für den Schülerhort an der Grundschule 
beschlossen: 
 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 

Entgelthöhe  
für den Zeitraum 01.09.2022 bis 31.08.2023 

 
(1) Das monatliche Benutzungsentgelt für den Besuch des Schülerhorts be-

trägt ab 01. September 2022: 
 
Modul 1 – von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      11,50 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   23,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      34,50 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      46,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      57,50 € 
 
Modul 2 – von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      17,25 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   34,50 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      51,75 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      69,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      86,25 € 
 
Modul 2a – von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      23,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   46,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      69,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      92,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:    115,00 € 
 
Modul 3 – von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      46,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   92,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:    138,00 € 
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bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:    184,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:    230,00 € 
 
Modul 3a – von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      57,50 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                 115,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:    172,50 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:    230,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:    287,50 € 
 
Modul 4 – von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      11,50 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   23,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      34,50 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      46,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      57,50 € 
 
Modul 5 – von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      11,50 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   23,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      34,50 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      46,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      57,50 € 
 
Wird ein Kind außerhalb der gebuchten Betreuungszeit betreut, wird für jede 
zusätzliche Betreuungsstunde ein Entgelt von 3,10 € erhoben. 
 

(2) Das Benutzungsentgelt für den Besuch der Ferienbetreuung im Rahmen des 
Schülerhorts beträgt je betreutem Ferientag (von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 
14,50 €. Für die zusätzliche Betreuung von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr wird ein 
Entgelt von 3,10 € erhoben. 

 
(3) Verpflegungskosten (Mittagessen/Getränkegeld) werden separat berechnet. 

Der Preis für das Mittagessen wird durch die Gemeindeverwaltung festge-
legt. Die Verpflegungskosten werden durch den Erwerb von Essenskarten 
beim Betreuungspersonal abgegolten.  

 
(4) Inhaber der Bonuskarte erhalten auf Antrag 50 % Ermäßigung auf die Ent-

gelte nach § 3 Abs.1 sofern sie keine Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II oder XII oder Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder Leistungen der Ju-
gendhilfe nach SGB VIII beziehen. 

 
(5) Im Übrigen ist der Bürgermeister berechtigt, in Härtefällen eine Einzelfallent-

scheidung über die Höhe der Gebühren nach § 3 Abs.1, 2 und 3 zu treffen.  
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§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

Entgelthöhe  
ab 01.09.2023 

 
(1) Das monatliche Benutzungsentgelt für den Besuch des Schülerhorts be-

trägt ab 01. September 2023: 
 
Modul 1 – von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      12,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   24,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      36,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      48,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      60,00 € 
 
Modul 2 – von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      18,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   36,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      54,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      72,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      90,00 € 
 
Modul 2a – von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      24,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   48,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      72,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      96,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:    120,00 € 
 
Modul 3 – von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      48,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   96,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:    144,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:    192,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:    240,00 € 
 
Modul 3a – von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      60,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                 120,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:    180,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:    240,00 € 
 



-5- 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:    300,00 € 
 
Modul 4 – von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      12,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   24,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      36,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      48,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      60,00 € 
 
Modul 5 – von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr: 

 

bei einer Betreuung an einem Tag pro Kalenderwoche:      12,00 € 
 

bei einer Betreuung an zwei Tagen pro Kalenderwoche:                   24,00 € 
 

bei einer Betreuung an drei Tagen pro Kalenderwoche:      36,00 € 
 

bei einer Betreuung an vier Tagen pro Kalenderwoche:      48,00 € 
 

bei einer Betreuung an fünf Tagen pro Kalenderwoche:      60,00 € 
 
 
 

(2) Wird ein Kind außerhalb der gebuchten Betreuungszeit betreut, wird für jede 
zusätzliche Betreuungsstunde ein Entgelt von 3,25 € erhoben. 
 

(3) Das Benutzungsentgelt für den Besuch der Ferienbetreuung im Rahmen des 
Schülerhorts beträgt je betreutem Ferientag (von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 
15,00 €. Für die zusätzliche Betreuung von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr wird ein 
Entgelt von 3,25 € erhoben. 

 
(4) Verpflegungskosten (Mittagessen/Getränkegeld) werden separat berechnet. 

Der Preis für das Mittagessen wird durch die Gemeindeverwaltung festge-
legt. Die Verpflegungskosten werden durch den Erwerb von Essenskarten 
beim Betreuungspersonal abgegolten.  

 
(5) Inhaber der Bonuskarte erhalten auf Antrag 50 % Ermäßigung auf die Ent-

gelte nach § 3 Abs.1 sofern sie keine Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II oder XII oder Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder Leistungen der Ju-
gendhilfe nach SGB VIII beziehen. 

 
(6) Im Übrigen ist der Bürgermeister berechtigt, in Härtefällen eine Einzelfallent-

scheidung über die Höhe der Gebühren nach § 4 Abs.1, 2 und 3 zu treffen 
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§ 5
Inkrafttreten 

Diese Entgeltordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. 

Dettingen unter Teck, den 10.05.2022 

Haußmann 
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 Gemeindeordnung: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden ist. Wer die Jahres-
frist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, wenn 

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung verletzt worden sind, oder 

- wenn der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeord-
nung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, oder 

- wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat, oder 

- wenn ein Dritter die Verfahrensverletzung rechtzeitig gerügt hat. 

Die Verletzungen sind schriftlich beim Bürgermeisteramt  Dettingen unter 
Teck, Schulstraße 4,  73265 Dettingen unter Teck, geltend zu machen. 


